
 

 
    
    

Pressemitteilung 
 
LEBENSHILFE Niedersachsen fordert, das Nds. Gesetz zum Schutz 
von Heimbewohnerinnen und Heimbewohner zu vereinfachen  
 
(Hannover 02.09.2010) Bei der heutigen Anhörung vor dem Sozialaus-
schuss des Niedersächsischen Landtags forderte der Geschäftsführer der 
LEBENSHILFE Niedersachsen – Kersten Röhr – den Gesetzgeber auf, das 
Niedersächsische Gesetz zum Schutz von Heimbewohnerinnen und Heim-
bewohnern in verständlicher Sprache zu formulieren und die Gesetzestexte 
zu vereinfachen. 
 
„ Wer auf der einen Seite eine stärke Beteiligung der Bewohnerinnen und 
Bewohner fordert, muss ihnen auf der anderen Seite auch die Möglichkeit 
dazu geben“, so Röhr. Außerdem befürchtet die LEBENSHILFE Nieder-
sachsen, dass durch die vielen gesetzlichen Regelungen alternative Wohn-
formen für pflegebedürftige oder behinderte Menschen nur sehr zögerlich 
aufgebaut werden. 
 
Insgesamt wird aber gegrüßt, dass die Rechte der Bewohnerinnen und Be-
wohner gestärkt werden. 
 
Die LEBENSHILFE für Menschen mit geistiger Behinderung Landes-
verband Niedersachsen e.V. wurde am 13. Oktober 1962 von 10 Orts- 
und Kreisvereinigungen gegründet. Heute gehören dem Landesverband 
105 Mitgliedsorganisationen mit ca. 16.500 Einzelmitgliedern an. Über 75 
% aller in Niedersachsen tätigen teilstationären Eingliederungseinrichtun-
gen haben sich im Landesverband der LEBENSHILFE als ihrem Dach- 
und Fachverband zusammengeschlossen. Die LEBENSHILFE ist Eltern-
vereinigung, Fachverband und Trägerin von Einrichtungen für Menschen 
mit geistiger Behinderung. Der Selbsthilfegedanke hat dabei große Bedeu-
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tung. Die Geschäftsstelle des Landesverbandes der LEBENSHILFE hat 
ihren Sitz in Hannover. 
 
 
Kontakt: 
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung  
Landesverband Niedersachsen e. V. 
Pelikanstr. 4 
30177 Hannover 
Tel.: 0511.909 25 70 
FAX: 0511.909 25 711 
E-Mail: landesverband@lebenshilfe-nds.de 
 
Ihr Ansprechpartner: 
Frank Steinsiek 
Tel.: 0174.196 72 44 
 
 


